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§ 28 
Prüfungszeugnis 

(1) Nach bestandener Staatsprüfung händigt der Vorsitz 
des Prüfungsausschusses das nach dem Muster der 
Anlage 8 erstellte Prüfungszeugnis aus. 

(2) Eine Durchschrift des Prüfungszeugnisses ist zu der 
Ausbildungsakte zu nehmen. 

§ 29 
Wiederholung der Prüfung 

Ist die mündliche Prüfung nicht bestanden, so kann diese 
spätestens innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten 
einmal wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss legt 
den Termin unverzüglich fest. Die mündliche Prüfung ist 
vollständig nachzuholen. Bis zur Wiederholungsprüfung 
setzen die Referendare die Ausbildung in der Ausbil
dungsbehörde fort. 

§ 30 
Schwerbehinderte 

Prüfungen von Schwerbehinderten und diesen Gleichge
stellte nach den §§ 15 und 21 sind im Einzelfall den 
behinderungs spezifischen Besonderheiten anzupassen. 
Hierüber entscheidet unter Beteiligung der zuständigen 
Schwerbehindertenvertretung der Vorsitz des Prüfungs
ausschusses. 

§ 31 
Rücknahme der Prüfungsentscheidung 

Wird innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Aushän
digung des Prüfungszeugnisses eine Täuschungshand
lung bekannt, so kann das Ministerium innerhalb von 
sechs Monaten nach Kenntnis die Staatsprüfung für 
ungültig erklären und das Prüfungszeugnis einziehen. 

§ 32 
Prüfungsakte 

Zur Geltendmachung oder Verteidigung rechtlicher Inte
ressen kann Antragstellern die Einsicht in die sie betref
fende Prüfungsakte gewährt werden. Der schriftliche 
Antrag auf persönliche Einsichtnahme in die Prüfungs
akte ist an das Ministerium zu richten. 

Teil 4 
Schlussbestimmungen 

§ 33 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. November 2010 in Kraft und 
mit Ablauf des 30. Juni 2013 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 14. Oktober 2010 

* Von einem Abdruck der Anlagen 1 bis 8 wurde abgesehen; die verbindli
chen Anlagen sind nur in der elektronischen Form des entsprechenden 
Gesetz- und Verordnungsblattes des Landes Nordrhein-Westfalen (Gv. 
NRW) und in der Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (SGV.NRW) veröffentlicht (https://recht.nrw. 
de). 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes N ordrhein-Westfalen 

Guntram S c h n eid e r 

- Gv. NRW. 2010 S. 535 

20323 

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens 

des Staatsvertrages über die Verteilung 
von Versorgungslasten bei 

bund- und länderübergreifenden 
Dienstherrenwechseln 

(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) 
Vom 5. Oktober 2010 

Nachdem bis zum 30. September 2010 der Bund sowie 
alle Länder - bis auf den Freistaat Sachsen - ihre Ratifi
kationsurkunden bei der Staatskanzlei Rheinland Pfalz 
als der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Konferenz der 
Ministerpräsidentinnen und der Ministerpräsidenten 
hinterlegt haben, tritt der Staatsvertrag gemäß seines 
Artikels 17 Absatz 1 Satz 1 am 1. Januar 2011 für den 
Bund und die Länder - bis auf den Freistaat Sachsen - in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Oktober 2010 

Die Ministerpräsidentin 
des Landes N ordrhein-Westfalen 

(L. S.) Hannelore K r a f t 

- GV. NRW. 2010 S. 539 

2022 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

für das Haushaltsjahr 2010 
Vom 21. Oktober 2010 

1. Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rhein-
land für das Haushaltsjahr 2010 

Auf Grund der §§ 7 Absatz 1 und 23 der Landschaftsver
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gv. 
NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetztes vom 24. März 2009 (GV. NRW. S. 254) in Ver
bindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 14. Juli 1994 (Gv. NRW. S. 666), zuletzt geän
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 
(Gv. NRW. S. 950), hat die Landschaftsversammlung mit 
Beschluss vom 18. Juni 2010 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverban
des Rheinland voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah
lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 2.882.973.153 EUR 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 
auf 2.929.019.559 EUR 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstä tigkei t 
auf 2.859.103.188 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstä tigkei t 
auf 2.896.070.783 EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 113.343.745 EUR 
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